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Die Volksbank Stuttgart eG verfügt gemäß Art. 431 CRR über geeignete interne Verfahren, in de-
nen wir festgelegt haben, wie wir unseren Offenlegungspflichten nachkommen. Dieser Offenle-
gungsbericht wurde im Einklang mit diesen Verfahren erstellt und vom Vorstand freigegeben.  

 

1. Risikomanagement (Art. 435 Abs. 1 Buchst. a, e und f; Art. 435 Abs. 2 Buchst. a, b 

und c) 

Tabelle EU OVA – Risikomanagementansatz des Instituts 

Art. 435 Abs. 1  

Buchst. a Die Ausgestaltung des Risikomanagementsystems ist bestimmt durch unsere festgelegte Ge-
schäfts- und Risikostrategie. Für die Festlegung dieser Strategien ist der Vorstand verantwort-
lich. Die Unternehmensziele unserer Bank und unsere geplanten Maßnahmen zur Sicherung 
des langfristigen Unternehmenserfolges sind in der vom Vorstand festgelegten Geschäftsstra-
tegie beschrieben. Darin ist das gemeinsame Grundverständnis des Vorstandes zu den we-
sentlichen Fragen der Geschäftspolitik dokumentiert. Risiken gehen wir insbesondere ein, um 
gezielt Erträge zu realisieren bei denen Ertragschancen und Risiken in einem angemessenen 
Verhältnis stehen. Der Vorstand hat eine mit der Geschäftsstrategie konsistente Risikostrate-
gie festgelegt, die insbesondere die Ziele der Risikosteuerung der wesentlichen Geschäftsakti-
vitäten erfasst. 

Aufgabe der Risikosteuerung ist nicht die vollständige Risikovermeidung, sondern eine ziel-
konforme und systematische Risikohandhabung. Dabei beachten wir folgende Grundsätze: 

• Verzicht auf Geschäfte, deren Risiko vor dem Hintergrund der Risikotragfähigkeit und 
der Risikostrategie unserer Bank nicht vertretbar sind 

• Vermeidung oder bewusstes Eingehen und Steuern von Risikokonzentrationen durch 
die Einrichtung eines Limitsystems sowie Integration in das Risikosteuerungssystem 

• Schadensbegrenzung durch aktives Management aufgetretener Schadensfälle 

• Hereinnahme von Sicherheiten zur Absicherung von Kreditrisiken 

• Verwendung rechtlich geprüfter Verträge 

Grundlage unserer Steuerungsphilosophie ist ein GuV-orientiertes Risikotragfähigkeitskon-
zept mit dem Ziel einer dauerhaften Sicherung der Unternehmensfortführung. Die Planung 
und Steuerung der Risiken erfolgen auf der Basis der Risikotragfähigkeit der Bank. Die Risiko-
tragfähigkeit ist gegeben, wenn die wesentlichen Risiken unter Berücksichtigung von Risiko-
konzentrationen durch die Risikodeckungsmasse (insbesondere Rücklagen und Fonds für all-
gemeine Bankrisiken nach § 340g HGB) bzw. das Gesamtbank-Risikolimit laufend gedeckt 
sind. Aus der Risikodeckungsmasse leiten wir unter Berücksichtigung bestimmter Abzugspos-
ten das Gesamtbank-Risikolimit ab. Durch die Abzugsposten stellen wir insbesondere die 
Fortführung des Geschäftsbetriebs sicher und treffen Vorsorge gegen Stressverluste und für 
nicht explizit berücksichtigte Risiken. Das ermittelte Gesamtbank-Risikolimit verteilen wir auf 
das Adressenausfallrisiko, das Marktpreisrisiko (inklusive Zinsänderungsrisiko) und die 
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sonstigen Risiken (das Liquiditätsrisiko und operationelle Risiken). Interne Kontrollverfahren 
gewährleisten, dass wesentliche operationelle Risiken regelmäßig identifiziert und beurteilt 
werden. Sie werden in einer Schadensdatenbank erfasst. Andere Risikoarten werden als un-
wesentlich eingestuft.  

Um die Angemessenheit des aus der ermittelten Risikodeckungsmasse und den geschäftspoli-
tischen Zielen abgeleiteten Gesamtbank-Risikolimits auch während eines Geschäftsjahres lau-
fend sicherstellen zu können, wird die Höhe der Risikodeckungsmasse monatlich durch das 
Risikocontrolling überprüft. 

Die Betrachtung des Liquiditätsrisikos erfolgt in einem angemessenen Risikosteuerungs- und  
-controllingprozess. In dem für unser Haus in Bezug auf die Risikotragfähigkeit, Ressourcen 
und Geschäftsmöglichkeiten angemessenen Liquiditätsmanagement sind die bankaufsichtli-
chen Liquiditätsanforderungen als strenge Nebenbedingung einzuhalten.  

Auf der Grundlage der vorhandenen Geschäfts- und Risikostrategie bestimmt der Vorstand, 
welche nicht strategiekonformen Risiken beispielsweise durch den Abschluss von Versiche-
rungsverträgen oder durch das Schließen offener Positionen mit Hilfe von Derivaten auf an-
dere Marktteilnehmer übertragen werden. Dadurch werden bestimmte Risiken abgesichert 
oder in ihren Auswirkungen gemindert. Das Risikocontrolling stellt die Überwachung der lau-
fenden Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen sicher. 

Zum Zwecke der Risikoberichterstattung sind feste Kommunikationswege und Informations-
empfänger bestimmt. Die für die Risikosteuerung relevanten Daten werden vom Risikocon-
trolling zu einem internen Berichtswesen aufbereitet und verdichtet. Die Informationsweiter-
gabe erfolgt dabei entweder im Rahmen einer regelmäßigen Risikoberichterstattung oder in 
Form einer ad hoc-Berichterstattung. 

Buchst. e Die in unserem Haus angewendeten Risikomessverfahren entsprechen gängigen Standards 
und richten sich im Rahmen der Proportionalität am Risikogehalt der Positionen aus. Die bei 
uns eingesetzten Verfahren sind geeignet, die Risikotragfähigkeit nachhaltig sicherzustellen. 
Die beschriebenen Risikoziele werden durch die bei uns eingesetzten Verfahren messbar, 
transparent und kontrollierbar. Die eingerichteten Risikomanagementsysteme entsprechen 
dem Profil und der Strategie unseres Hauses. Wir erachten unser Risikomessverfahren als an-
gemessen und wirksam. 

Buchst. f Die Risikotragfähigkeit beurteilen wir, indem wir uns über eine einmal jährlich stattfindende 
oder anlassbezogene Risikoinventur einen Überblick verschaffen, welche Risiken für unser 
Institut wesentlich sind. In diesem Zusammenhang werden auch wesentliche Ertrags- und Ri-
sikokonzentrationen überprüft und identifiziert. Diese als wesentlich eingestuften Risiken 
werden monatlich am verfügbaren Gesamtbank-Risikolimit gegenübergestellt und bewertet. 
Im Rahmen unserer Ergebnis-Vorschaurechnung beurteilen wir die Angemessenheit des in-
ternen Kapitals zur Unterlegung der zukünftigen Aktivitäten. 

Per 31.12.2021 betrug das Gesamtbank-Risikolimit für die nächsten 12 Monate 179,5 Mio. 
Euro, die entsprechende Limitauslastung durch die Risiken lag bei 77,9 %. 

Dabei stellt sich das Risikoprofil im Vergleich zu den vergebenen Limiten per 31.12.2021 wie 
folgt dar: 
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- Adressrisiken (einschließlich Beteiligungsrisiko): 

- Kundengeschäft  Risikolimit 38,0 Mio. Euro mit einer Auslastung von 77,7 % 

- Eigengeschäft  Risikolimit 57,0 Mio. Euro mit einer Auslastung von 79,8 % 

 

- Marktpreisrisiken inkl. Zinsspannenrisiko, Bewertungsrisiko Renten und Fonds: 

 Risikolimit 79,0 Mio. Euro mit einer Auslastung von 76,0 % 

 

- Sonstige Risiken inkl. Liquiditätsrisiko und operationelle Risiken 

- Liquidität Risikolimit 2,5 Mio. Euro mit einer Auslastung von 77,4 % 

- OpRisk Risikolimit 3,0 Mio. Euro mit einer Auslastung von 87,0 % 

 

Gesamtbild der Risikolage: 

Auf Grundlage unserer Verfahren des Risikomanagements zur Ermittlung der Risiken sowie 
des Risikodeckungspotenzials ist die Risikotragfähigkeit gegeben. Zudem sind keine bestands-
gefährdenden Risken erkennbar. Die zum heutigen Zeitpunkt erkennbaren Risiken werden 
die künftige Entwicklung unserer Bank nicht wesentlich beeinträchtigen. 

Die Identifikation, Bewertung, Quantifizierung und Kommunikation aller wesentlichen Risiken 
obliegt der Stelle Risikocontrolling. Sie berichtet direkt dem Vorstand. 

Auf Basis der dargestellten Verfahren und Prozesse lässt sich festhalten, dass die Volksbank 
Stuttgart eG ihre Risiken in angemessener Art und Weise steuert. 

Die Bankenaufsicht – BaFin und Deutsche Bundesbank – hat im Mai 2018 den Leitfaden zur 
Aufsichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren prozessualer 
Einbindung in die Gesamtbanksteuerung (ICAAP), überarbeitet. Die Neufassung hat die auf-
sichtlichen Beurteilungsmaßstäbe und -kriterien auf eine vollständig neue Basis gestellt. Vor 
diesem Hintergrund haben wir seit dem Geschäftsjahr 2021 die beschriebenen Prozesse und 
Ausführungen grundlegend überarbeitet und werden die neue RTF-Konzeption im Jahr 2022 
(ab 1.1.2022) umsetzen. 

Zu Beginn des Jahres 2022 sind zwei Ereignisse eingetreten, die Auswirkungen auf die Risiko-
lage des Unternehmens haben können: Zum einen konnte Anfang des Jahres 2022 ein kräfti-
ger Anstieg der Renditen beobachtet werden. Kurzfristig könnte der unerwartet starke Ren-
diteanstieg zu markpreisbedingten Wertpapierabschreibungen führen. Mittel- bis langfristig 
bestehen bei steigenden Zinsen nach unseren Analysen jedoch Chancen für eine positive Ent-
wicklung des Zinsüberschusses. 

Zum anderen kann die Risikolage durch den am 24. Februar 2022 ausgelösten Krieg in der 
Ukraine beeinflusst werden. Die dadurch ausgelösten konjunkturellen Belastungen – weltweit 
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und in Deutschland – werden auch gesamtwirtschaftliche Auswirkungen für die Unterneh-
men in unserer Region haben, insbesondere durch Verknappung von Rohstoffen und Liefer-
kettenunterbrechungen. 

 

Tabelle EU OVB – Offenlegung der Unternehmensführungsregelungen 

Art. 435 Abs. 2  

Buchst. a Neben der Vorstandstätigkeit in unserem Hause haben unsere Vorstandsmitglieder noch vier 
weitere Leitungsmandate, die Anzahl der Aufsichtsmandate beträgt 10; bei den Aufsichts-
ratsmitgliedern beträgt die Anzahl der Leitungsmandate 14 und der Aufsichtsmandate sechs.  

Hierbei haben wir die Zählweise gem. § 25c Abs. 2 Satz 3 & 4 KWG sowie § 25d Abs. 3 Satz 3 
& 4 KWG zugrunde gelegt. 

Buchst. b und c Die Auswahl der Mitglieder der Geschäftsleitung erfolgt unter Beachtung des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes auf Basis der fachlichen Qualifikation durch den Aufsichtsrat.  

Die Wahl der Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat erfolgt durch die Vertreterversamm-
lung unter Beachtung entsprechender gesetzlicher, satzungsmäßiger und bankaufsichtsrecht-
licher Vorgaben. Die Aufsichtsräte aus dem Mitarbeiterkreis (Arbeitnehmervertreter) werden 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gewählt. 

 

2. Offenlegung von Eigenmitteln (Art. 437 Buchst. a) 

Tabelle EU CC1 – Zusammensetzung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel 

   a)   b) 

  

Beträge in TEUR 

Quelle nach Refe-
renznummern/-

buchstaben der Bi-
lanz im aufsichts-

rechtlichen Konsoli-
dierungskreis (Ta-

belle EU CC2) 

Hartes Kernkapital (CET1):  Instrumente und Rücklagen                                              

1 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio  79.763  P12a 

       davon: Geschäftsguthaben der Mitglieder 79.763    

2 Einbehaltene Gewinne  344.804  P12c 

3 Kumuliertes sonstiges Ergebnis (und sonstige Rücklagen) 0  P12b 
EU-
3a Fonds für allgemeine Bankrisiken 250.000  P11 

4 
Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 3 CRR zuzüglich 
des damit verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das CET1 
ausläuft  

0    

5 Minderheitsbeteiligungen (zulässiger Betrag in konsolidiertem CET1) 0    

EU-
5a 

Von unabhängiger Seite geprüfte Zwischengewinne, abzüglich aller 
vorhersehbaren Abgaben oder Dividenden  

0    

6 Hartes Kernkapital (CET1) vor regulatorischen Anpassungen 674.567    
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Hartes Kernkapital (CET1): regulatorische Anpassungen 

7 Zusätzliche Bewertungsanpassungen (negativer Betrag) 0    

8 Immaterielle Vermögenswerte (verringert um entsprechende Steu-
erschulden) (negativer Betrag) 

-53  A11 

9 Entfällt.     

10 

Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche 
mit Ausnahme jener, die aus temporären Differenzen resultieren 
(verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn die Bedingun-
gen nach Artikel 38 Absatz 3 CRR erfüllt sind) (negativer Betrag) 

0    

11 
Rücklagen aus Gewinnen oder Verlusten aus zeitwertbilanzierten 
Geschäften zur Absicherung von Zahlungsströmen für nicht zeit-
wertbilanzierte Finanzinstrumente 

0    

12 
Negative Beträge aus der Berechnung der erwarteten Verlustbe-
träge  0    

13 
Anstieg des Eigenkapitals, der sich aus verbrieften Aktiva ergibt (ne-
gativer Betrag) 0    

14 
Durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte Gewinne oder 
Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten eigenen Ver-
bindlichkeiten 

0    

15 Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage (negativer 
Betrag) 

0    

16 Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in eige-
nen Instrumenten des harten Kernkapitals (negativer Betrag) 

0    

17 

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instru-
menten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbran-
che, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen 
sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen 
(negativer Betrag) 

0    

18 

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instru-
menten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbran-
che, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (mehr 
als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negati-
ver Betrag) 

0    

19 

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instru-
menten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbran-
che, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (mehr 
als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negati-
ver Betrag) 

0    

20 Entfällt.     

EU-
20a 

Risikopositionsbetrag aus folgenden Posten, denen ein Risikoge-
wicht von 1 250 % zuzuordnen ist, wenn das Institut als Alternative 
jenen Risikopositionsbetrag vom Betrag der Posten des harten Kern-
kapitals abzieht 

0    

EU-
20b 

     davon: aus qualifizierten Beteiligungen außerhalb des Finanzsek-
tors (negativer Betrag) 0    

EU-
20c      davon: aus Verbriefungspositionen (negativer Betrag) 0    

EU-
20d      davon: aus Vorleistungen (negativer Betrag) 0    

21 

Latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultie-
ren (über dem Schwellenwert von 10 %, verringert um entspre-
chende Steuerschulden, wenn die Bedingungen von Artikel 38 Ab-
satz 3 CRR erfüllt sind) (negativer Betrag) 

0    

22 Betrag, der über dem Schwellenwert von 17,65 % liegt (negativer 
Betrag) 0    
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23 

     davon: direkte, indirekte und synthetische Positionen des Insti-
tuts in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der 
Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung 
hält 

0    

24 Entfällt.     

25 
     davon: latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen 
resultieren 0    

EU-
25a Verluste des laufenden Geschäftsjahres (negativer Betrag) 0    

EU-
25b 

Vorhersehbare steuerliche Belastung auf Posten des harten Kernka-
pitals, es sei denn, das Institut passt den Betrag der Posten des har-
ten Kernkapitals in angemessener Form an, wenn eine solche steu-
erliche Belastung die Summe, bis zu der diese Posten zur Deckung 
von Risiken oder Verlusten dienen können, verringert (negativer Be-
trag) 

0    

26 Entfällt.     

27 
Betrag der von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug 
zu bringenden Posten, der die Posten des zusätzlichen Kernkapitals 
des Instituts überschreitet (negativer Betrag) 

0    

27a Sonstige regulatorische Anpassungen -327    

28 
Regulatorische Anpassungen des harten Kernkapitals (CET1) ins-
gesamt -380    

29 Hartes Kernkapital (CET1)  674.187    

Zusätzliches Kernkapital (AT1): Instrumente 

30 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio 0   

31 
     davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Ei-
genkapital eingestuft 0    

32 
     davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als 
Passiva eingestuft 0    

33 
Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 4 CRR zuzüglich 
des damit verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das zusätzli-
che Kernkapital ausläuft 

0    

EU-
33a 

Betrag der Posten im Sinne von Artikel 494a Absatz 1 CRR, dessen 
Anrechnung auf das zusätzliche Kernkapital ausläuft 

0    

EU-
33b 

Betrag der Posten im Sinne von Artikel 494b Absatz 1 CRR, dessen 
Anrechnung auf das zusätzliche Kernkapital ausläuft 

0    

34 

Zum konsolidierten zusätzlichen Kernkapital zählende Instrumente 
des qualifizierten Kernkapitals (einschließlich nicht in Zeile 5 enthal-
tener Minderheitsbeteiligungen), die von Tochterunternehmen be-
geben worden sind und von Drittparteien gehalten werden  

0    

35     davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren 
Anrechnung ausläuft  

0    

36 Zusätzliches Kernkapital (AT1) vor regulatorischen Anpassungen 0    

Zusätzliches Kernkapital (AT1): regulatorische Anpassungen 

37 
Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in eige-
nen Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (negativer Betrag) 0    

38 

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instru-
menten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanz-
branche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegan-
gen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen 
(negativer Betrag) 

0    

39 

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instru-
menten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanz-
branche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält 
(mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) 
(negativer Betrag) 

0    
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40 

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instru-
menten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanz-
branche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (ab-
züglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) 

0    

41 Entfällt.     

42 
Betrag der von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu brin-
genden Posten, der die Posten des Ergänzungskapitals des Instituts 
überschreitet (negativer Betrag) 

0    

42a  Sonstige regulatorische Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals 0    

43 Regulatorische Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals 
(AT1) insgesamt 0    

44 Zusätzliches Kernkapital (AT1)  0    

45 Kernkapital (T1 = CET1 + AT1) 674.187    

Ergänzungskapital (T2): Instrumente 

46 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio 60.000  P12a 

47 
Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 5 CRR zuzüglich 
des damit verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das Ergän-
zungskapital nach Maßgabe von Artikel 486 Absatz 4 CRR ausläuft 

16.186   

EU-
47a 

Betrag der Posten im Sinne von Artikel 494a Absatz 2 CRR, dessen 
Anrechnung auf das Ergänzungskapital ausläuft 0    

EU-
47b 

Betrag der Posten im Sinne von Artikel 494b Absatz 2 CRR, dessen 
Anrechnung auf das Ergänzungskapital ausläuft 0    

48 

Zum konsolidierten Ergänzungskapital zählende qualifizierte Eigen-
mittelinstrumente (einschließlich nicht in Zeile 5 oder Zeile 34 dieses 
Meldebogens enthaltener Minderheitsbeteiligungen bzw. Instru-
mente des zusätzlichen Kernkapitals), die von Tochterunternehmen 
begeben worden sind und von Drittparteien gehalten werden  

0    

49 
   davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren 
Anrechnung ausläuft 0    

50 Kreditrisikoanpassungen 31.450    

51 Ergänzungskapital (T2) vor regulatorischen Anpassungen 107.636    

Ergänzungskapital (T2): regulatorische Anpassungen 

52 
Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in eige-
nen Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darle-
hen (negativer Betrag) 

0    

53 

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instru-
menten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von 
Unternehmen der Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit 
dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmit-
tel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag) 

0    

54 

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instru-
menten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von 
Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine we-
sentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenba-
rer Verkaufspositionen) (negativer Betrag)   

0    

54a Entfällt. 0    

55 

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instru-
menten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von 
Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine we-
sentliche Beteiligung hält (abzüglich anrechenbarer Verkaufspositi-
onen) (negativer Betrag) 

0    

56 Entfällt.     
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EU-
56a  

Betrag der von den Posten der berücksichtigungsfähigen Verbind-
lichkeiten in Abzug zu bringenden Posten, der die Posten der be-
rücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des Instituts überschrei-
tet (negativer Betrag) 

0    

EU-
56b Sonstige regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals 0    

57 Regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals (T2) ins-
gesamt 0    

58 Ergänzungskapital (T2)  107.636    

59 Gesamtkapital (TC = T1 + T2) 781.823    

60 Gesamtrisikobetrag 4.903.450   

Kapitalquoten und -anforderungen einschließlich Puffer 

61 Harte Kernkapitalquote 13,7492    

62 Kernkapitalquote 13,7492    

63 Gesamtkapitalquote 15,9443    

64 Anforderungen an die harte Kernkapitalquote des Instituts insge-
samt 

7,0040    

65      davon: Anforderungen im Hinblick auf den Kapitalerhaltungs-
puffer  2,5000    

66 
     davon: Anforderungen im Hinblick auf den antizyklischen Kapi-
talpuffer  0,0040    

67      davon: Anforderungen im Hinblick auf den Systemrisikopuffer  0,0000    

EU-
67a 

     davon: Anforderungen im Hinblick auf die von global systemre-
levanten Instituten (G-SII) bzw. anderen systemrelevanten Institute 
(O-SII) vorzuhaltenden Puffer 

0,0000    

EU-
67b 

     davon: zusätzliche Eigenmittelanforderungen zur Eindämmung 
anderer Risiken als des Risikos einer übermäßigen Verschuldung 0,0000    

68 
Harte Kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Risi-
kopositionsbetrags) nach Abzug der zur Erfüllung der Mindest-
kapitalanforderungen erforderlichen Werte 

7,7492    

Nationale Mindestanforderungen (falls abweichend von Basel III) 

69 Entfällt.     

70 Entfällt.     

71 Entfällt.     

Beträge unter den Schwellenwerten für Abzüge (vor Risikogewichtung) 

72 

Direkte und indirekte Positionen in Eigenmittelinstrumenten oder 
Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten von Un-
ternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesent-
liche Beteiligung hält (weniger als 10 % und abzüglich anrechenba-
rer Verkaufspositionen) 

28.560   

  

73 

Direkte und indirekte Positionen des Instituts in Instrumenten des 
harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen 
das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (unter dem Schwellen-
wert von 17,65 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositio-
nen)  

0     

74 Entfällt.      

75 

Latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultie-
ren (unter dem Schwellenwert von 17,65 %, verringert um den Be-
trag der verbundenen Steuerschulden, wenn die Bedingungen von 
Artikel 38 Absatz 3 CRR erfüllt sind) 

0     

Anwendbare Obergrenzen für die Einbeziehung von Wertberichtigungen in das Ergänzungskapital  

76 
Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen 
in Bezug auf Forderungen, für die der Standardansatz gilt (vor An-
wendung der Obergrenze) 

31.450     
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77 Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf 
das Ergänzungskapital im Rahmen des Standardansatzes 

56.908     

78 
Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen 
in Bezug auf Forderungen, für die der auf internen Beurteilungen 
basierende Ansatz gilt (vor Anwendung der Obergrenze) 

0     

79 
Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf 
das Ergänzungskapital im Rahmen des auf internen Beurteilungen 
basierenden Ansatzes 

27.316     

Eigenkapitalinstrumente, für die die Auslaufregelungen gelten (anwendbar nur vom 1. Januar 2014 bis zum 
1. Januar 2022) 

 

80 Derzeitige Obergrenze für Instrumente des harten Kernkapitals, für 
die Auslaufregelungen gelten 

0     

81 Wegen Obergrenze aus dem harten Kernkapital ausgeschlossener 
Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) 

0    

82 Derzeitige Obergrenze für Instrumente des zusätzlichen Kernkapi-
tals, für die Auslaufregelungen gelten 

0     

83 
Wegen Obergrenze aus dem zusätzlichen Kernkapital ausgeschlos-
sener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fällig-
keiten) 

0     

84 Derzeitige Obergrenze für Instrumente des Ergänzungskapitals, für 
die Auslaufregelungen gelten 

16.186     

85 Wegen Obergrenze aus dem Ergänzungskapital ausgeschlossener 
Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) 

-30.696     

 

Tabelle EU CC2 – Abstimmung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel mit der in den geprüften Abschlüssen 
enthaltenen Bilanz 

  A  

 

 Bilanz gemäß Jahresabschluss 
Querverweis auf 
Tabelle EU CC1 

 
 Berichtsjahr (TEUR)   

 Aktivseite   

1  Barreserve 776.561    

2 
Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur 
Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen 
sind 

0    

3 Forderungen an Kreditinstitute  848.660    

4 Forderungen an Kunden 4.747.362    

5 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
Wertpapiere 

1.608.938    

6 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpa-
piere 

414.438    

7 Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genos-
senschaften 

228.459    

8 Anteile an verbundenen Unternehmen 9.031    

9 Treuhandvermögen 34.319    

10 
Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand 
einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Um-
tausch 

0    

11 Immaterielle Anlagewerte 31  8  

12 Sachanlagen 131.523    

13 Sonstige Vermögensgegenstände 39.759    

14 Rechnungsabgrenzungsposten 200    
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Der Buchwert und der aufsichtsrechtliche Wertansatz einer Position können zum Stichtag voneinander abwei-
chen. Beispielsweise führen die Bestimmungen nach Art. 26 Abs. 2 dazu, dass ein Anstieg des bilanziellen Ei-
genkapitals regelmäßig erst nach dem Gewinnverwendungsbeschluss und somit mit einer zeitlichen Verzöge-
rung dem harten Kernkapital zugerechnet werden kann. Für Kapitalinstrumente des aufsichtsrechtlichen Er-
gänzungskapitals sehen Art. 64 und Art. 486 Abs. 4 im Zeitablauf abschmelzende Gewichtungsfaktoren vor. 
Somit werden Bestandsveränderungen in diesen Kapitalinstrumenten aufsichtsrechtlich früher erfasst als dies 
die Rechnungslegung vorsieht. Im Ergebnis ist die Darstellung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel stets konser-
vativer als der Bilanzausweis. 

 

3. Offenlegung von Eigenmitteln (Art. 438 Buchst. c und d) 

Tabelle EU OVC – ICAAP-Informationen 

Art. 438   

Buchst. c Art. 438 Buchst. c) hat für unser Haus keine Relevanz. 

 

Tabelle EU OV1 – Übersicht über die Gesamtrisikobeträge 

 

Gesamtrisikobetrag (TREA) 
Eigenmittelan-
forderungen 

insgesamt 

a b c 

T T-1 T 

TEUR TEUR TEUR 

 Passivseite     

1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 972.196    

2 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 6.928.281    

3 Verbriefte Verbindlichkeiten 0    

4 Treuhandverbindlichkeiten 34.319    

5 Sonstige Verbindlichkeiten 6.137    

6 Rechnungsabgrenzungsposten 1.510    

7 Rückstellungen 126.703    

8 [gestrichen] 0    

9 Nachrangige Verbindlichkeiten 0   

10 Genussrechtskapital 0   

11 Fonds für allgemeine Bankrisiken 261.000  3a 

12  Eigenkapital     

12a Gezeichnetes Kapital 144.353   1+46 

12b Kapitalrücklage 0   3 

12c Ergebnisrücklagen 349.700   2 

12d Bilanzgewinn 15.082    
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1 Kreditrisiko (ohne Gegenparteiausfallrisiko) 4.551.701    364.136  

2 Davon: Standardansatz  4.551.701    364.136  

3 Davon: IRB-Basisansatz (F-IRB)  0    0  

4 Davon: Slotting-Ansatz 0    0  

EU 4a 
Davon: Beteiligungspositionen nach dem einfachen Risikoge-

wichtungsansatz 0    0  

5 Davon: Fortgeschrittener IRB-Ansatz (A-IRB)  0    0  

6 Gegenparteiausfallrisiko – CCR  1.140    91 

7 Davon: Standardansatz  0    0  

8 Davon: Auf einem internen Modell beruhende Methode (IMM) 0    0  

EU 8a Davon: Risikopositionen gegenüber einer CCP 0    0  

EU 8b Davon: Anpassung der Kreditbewertung (CVA) 196    16 

9 Davon: Sonstiges CCR 944    75 

10 Entfällt       

11 Entfällt       

12 Entfällt       

13 Entfällt       

14 Entfällt       

15 Abwicklungsrisiko  0    0  

16 
Verbriefungspositionen im Anlagebuch (nach Anwendung der 
Obergrenze) 0    0  

17 Davon: SEC-IRBA  0    0  

18 Davon: SEC-ERBA (einschl. IAA) 0    0  

19 Davon: SEC-SA  0    0  

EU 19a Davon: 1250 % / Abzug 0    0  

20 Positions-, Währungs- und Warenpositionsrisiken (Marktrisiko) 32.640   2.611 

21 Davon: Standardansatz  32.640   2.611 

22 Davon: IMA  0    0  

EU 22a Großkredite 0    0  

23 Operationelles Risiko  317.969    25.438  

EU 23a Davon: Basisindikatoransatz  317.969    25.438  

EU 23b Davon: Standardansatz  0    0  

EU 23c Davon: Fortgeschrittener Messansatz  0    0  

24 
Beträge unter den Abzugsschwellenwerten (mit einem Risikoge-
wicht von 250 %) 0    0  

25 Entfällt       

26 Entfällt       

27 Entfällt       

28 Entfällt       

29 Gesamt 4.903.450    392.276  

 

4. Schlüsselparameter (Art. 447) 

Tabelle EU KM1 – Schlüsselparameter 
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   a b c d e 

  T T-1  T-2 T-3 T-4 

    TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

  Verfügbare Eigenmittel (Beträge) 

1 Hartes Kernkapital (CET1)  674.187          

2 Kernkapital (T1)  674.187          

3 Gesamtkapital  781.823          

  Risikogewichtete Positionsbeträge 

4 Gesamtrisikobetrag 4.903.450          

  Kapitalquoten (in % des risikogewichteten Positionsbetrags) 

5 Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%) 13,7492          

6 Kernkapitalquote (%) 13,7492          

7 Gesamtkapitalquote (%) 15,9443          

  Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung 
(in % des risikogewichteten Positionsbetrags) 

EU 7a 
Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für andere Risiken 
als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (%)  0,0000          

EU 7b      Davon: in Form von CET1 vorzuhalten (Prozentpunkte) 0,0000          

EU 7c      Davon: in Form von T1 vorzuhalten (Prozentpunkte) 0,0000          

EU 7d SREP-Gesamtkapitalanforderung (%) 8,0000          

  Kombinierte Kapitalpuffer- und Gesamtkapitalanforderung (in % des risikogewichteten Positionsbetrags) 

8 Kapitalerhaltungspuffer (%) 2,5000          

EU 8a 
Kapitalerhaltungspuffer aufgrund von Makroaufsichtsrisi-
ken oder Systemrisiken auf Ebene eines Mitgliedstaats (%) 0,0000          

9 Institutsspezifischer antizyklischer Kapitalpuffer (%) 0,0040          

EU 9a Systemrisikopuffer (%) 0,0000          

10 Puffer für global systemrelevante Institute (%)           

EU 10a Puffer für sonstige systemrelevante Institute (%)           

11 Kombinierte Kapitalpufferanforderung (%) 2,5040          

EU 11a Gesamtkapitalanforderungen (%) 10,5040          

12 Nach Erfüllung der SREP-Gesamtkapitalanforderung ver-
fügbares CET1 (%) 

7,7492          

  Verschuldungsquote 

13 Gesamtrisikopositionsmessgröße 8.277.066          

14 Verschuldungsquote (%) 8,1452          

  Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (in % der Gesamtri-
sikopositionsmessgröße) 

EU 14a Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer 
übermäßigen Verschuldung (%)  

0,0000          

EU 14b      Davon: in Form von CET1 vorzuhalten (Prozentpunkte) 0,0000          

EU 14c SREP-Gesamtverschuldungsquote (%) 3,0000          

  Anforderung für den Puffer bei der Verschuldungsquote und die Gesamtverschuldungsquote (in % der 
Gesamtrisikopositionsmessgröße) 

EU 14d Puffer bei der Verschuldungsquote (%)           

EU 14e Gesamtverschuldungsquote (%) 3,0000          

  Liquiditätsdeckungsquote 
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15 Liquide Aktiva hoher Qualität (HQLA) insgesamt (gewich-
teter Wert – Durchschnitt) 

958.179         

EU 16a Mittelabflüsse – Gewichteter Gesamtwert  729.523          

EU 16b Mittelzuflüsse – Gewichteter Gesamtwert  158.660          

16 Nettomittelabflüsse insgesamt (angepasster Wert) 570.863          

17 Liquiditätsdeckungsquote (%) 167,8474          

  Strukturelle Liquiditätsquote 

18 Verfügbare stabile Refinanzierung, gesamt 7.666.450          

19 Erforderliche stabile Refinanzierung, gesamt 6.208.461          

20 Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) (%) 123,4839          

 

5. Vergütungspolitik (Art. 450 Abs. 1 Buchst. a – d, Buchst. h – k) 

Tabelle EU REMA – Vergütungspolitik 

Art. 450 Abs. 1  

Buchst. a Die zielorientierte variable Vergütung wird jährlich nach Ende des Geschäftsjahres als Einmal-
zahlung ausbezahlt.  

Eine Festlegung der Vergütung erfolgte für die Geschäftsleitung in einer Sitzung des Auf-
sichtsrats und für die Mitarbeitenden in einer Sitzung des Vorstands. 

Buchst. b Unser Haus ist tarifgebunden. Die Vergütung unserer Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich 
nach den tariflichen Regelungen für die Volksbanken und Raiffeisenbanken.  

Über den Gesamtbetrag der variablen Vergütung wird ein Beschluss gefasst, aus dem die 
Verteilung im Institut hervorgeht.  

Bei negativen Erfolgsbeiträgen eines Mitarbeiters oder Verletzung kundenschützender Nor-
men besteht eine Eingriffsmöglichkeit die variable Vergütung zu reduzieren oder auf null zu 
setzen. 

Buchst. c Unsere Beschäftigten können grundsätzlich neben der Tarifvergütung in untergeordnetem 
Umfang eine variable Vergütung aus einem leistungsorientierten Vergütungssystem erhalten. 
Die Rahmenbedingungen ergeben sich grundsätzlich aus 

• dem Vergütungstarifvertrag der Volksbanken und Raiffeisenbanken in der jeweils gültigen 
Fassung, 

• der Betriebsvereinbarung und 
• den einzelvertraglichen Regelungen. 

Buchst. d Die Gesamtvergütung setzt sich grundsätzlich aus fixen und variablen Gehaltsbestandteilen 
zusammen. Die Obergrenze des variablen Bestandteils richtet sich dabei nach § 25a Abs. 5 
KWG i. V. m. § 6 InstitutsVergV und beträgt grundsätzlich maximal 100 % der Fixvergütung.  

 

Tabelle EU REM1 – Für das Geschäftsjahr gewährte Vergütung 
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    a b c d 

    TEUR TEUR TEUR TEUR 

   
Leitungsorgan - 
Aufsichtsfunk-

tion 

Leitungsorgan - 
Leitungsfunk-

tion  

Sonstige Mit-
glieder der Ge-
schäftsleitung 

Sonstige identi-
fizierte Mitar-

beiter 

1 

Feste Ver-
gütung 

Anzahl der identifizierten Mitarbei-
ter 17  4    14  

2 Feste Vergütung insgesamt in TEUR 350  2.643    2.101  

3    Davon: monetäre Vergütung 350  2.643    2.101  

4    (Gilt nicht in der EU)         
EU-
4 a 

   Davon: Anteile oder gleichwertige 
Beteiligungen         

5 
   Davon: an Anteile geknüpfte In-
strumente oder gleichwertige nicht 
liquiditätswirksame Instrumente  

        

EU-
5x 

   Davon: andere Instrumente         

6    (Gilt nicht in der EU)         

7    Davon: sonstige Positionen   814    135  

8    (Gilt nicht in der EU)         

9 

Variable 
Vergü-
tung 

Anzahl der identifizierten Mitarbei-
ter 

        

10 Variable Vergütung insgesamt in 
TEUR 

  705    589  

11    Davon: monetäre Vergütung         

12       Davon: zurückbehalten         
EU-
13a 

   Davon: Anteile oder gleichwertige 
Beteiligungen 

        

EU-
14a 

     Davon: zurückbehalten         

EU-
13b 

   Davon: an Anteile geknüpfte In-
strumente oder gleichwertige nicht 
liquiditätswirksame Instrumente  

        

EU-
14b       Davon: zurückbehalten         

EU-
14x    Davon: andere Instrumente         

EU-
14y       Davon: zurückbehalten         

15    Davon: sonstige Positionen         

16       Davon: zurückbehalten         

17 Vergütung insgesamt (2 + 10) 350  3.348    2.690  

 

Ergänzende Angaben gemäß § 16 Abs. 2 InstitutsVergV 

Gesamtbetrag aller Vergütungen für das 
Geschäftsjahr [in TEUR] 

66.329 

    Davon fix [in TEUR] 61.847 

    Davon variabel [in TEUR] 4.482 
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Anzahl der Begünstigten der variablen 
Vergütung 

994 

 

Tabelle EU REM2 – Sonderzahlungen an Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen 
Einfluss auf das Risikoprofil des Instituts haben (identifizierte Mitarbeiter) 

   a b c d 

   
Leitungsorgan - 
Aufsichtsfunk-

tion 

Leitungsorgan - 
Leitungsfunk-

tion  

Sonstige Mit-
glieder der Ge-
schäftsleitung 

Sonstige identi-
fizierte Mitar-

beiter 

  Garantierte variable Vergütung – Gesamtbetrag  

1 Gewährte garantierte variable Vergütung - Zahl 
der identifizierten Mitarbeiter 

        

2 Gewährte garantierte variable Vergütung - Ge-
samtbetrag 

        

3 

   Davon: während des Geschäftsjahres ausge-
zahlte garantierte variable Vergütung, die nicht 
auf die Obergrenze für Bonuszahlungen ange-
rechnet wird 

        

  Die in früheren Zeiträumen gewährten Abfindungen, die während des Geschäftsjahres ausgezahlt wurden 

4 
In früheren Perioden gewährte, während des 
Geschäftsjahres gezahlte Abfindungen – Anzahl 
der identifizierten Mitarbeiter 

      1  

5 
In früheren Perioden gewährte, während des 
Geschäftsjahres gezahlte Abfindungen – Ge-
samtbetrag in TEUR 

      390  

  Während des Geschäftsjahres gewährte Abfindungen 

6 Während des Geschäftsjahres gewährte Abfin-
dungen - Anzahl der identifizierten Mitarbeiter 

        

7 Während des Geschäftsjahres gewährte Abfin-
dungen - Gesamtbetrag 

        

8    Davon: während des Geschäftsjahres gezahlt          

9    Davon: zurückbehalten         

10 
   Davon: während des Geschäftsjahres gezahlte 
Abfindungen, die nicht auf die Obergrenze für 
Bonuszahlungen angerechnet werden 

        

11    Davon: höchste Abfindung, die einer einzigen 
Person gewährt wurde 

        

 

Die Tabelle EU REM3 hat für unser Haus keine Relevanz, da wir keine zurückbehaltenen Vergütungen haben. 
Aus diesem Grund erfolgt auch keine Offenlegung der Tabelle. 

 

Tabelle EU REM4 – Vergütungen von 1 Mio. EUR oder mehr pro Jahr 

  a 

 EUR 
Identifizierte Mitarbeiter, die ein hohes Einkommen im Sinne 

von Artikel 450 Absatz 1 Buchstabe i CRR beziehen 

1 1 000 000 bis unter 1 500 000 1  

2 1 500 000 bis unter 2 000 000   

3 2 000 000 bis unter 2 500 000   
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4 2 500 000 bis unter 3 000 000   

5 3 000 000 bis unter 3 500 000   

6 3 500 000 bis unter 4 000 000   

7 4 000 000 bis unter 4 500 000   

8 4 500 000 bis unter 5 000 000   

9 5 000 000 bis unter 6 000 000   

10 6 000 000 bis unter 7 000 000   

11 7 000 000 bis unter 8 000 000   

x Diese Liste ist verlängerbar, sollten weitere Vergü-
tungsstufen benötigt werden.   

 


